
Lohnbuchhaltung KW 12 

Kindergeld: Anspruchsvorrang des am Monatsanfang Berechtigten 

Sind zu Beginn eines Monats nur Kindergeldberechtigte vorhanden, die 
das Kind nicht in ihren Haushalt aufgenommen haben, bleiben diese 

gegenüber einem im Laufe des Monats hinzutretenden weiteren 
Anspruchsberechtigten auch dann vorrangig kindergeldberechtigt, wenn 

der hinzugetretene Kindergeldberechtigte das Kind in seinen Haushalt 
aufgenommen hat. Der durch die Haushaltsaufnahme bewirkte Vorrang 

kann erst ab dem Folgemonat berücksichtigt werden (BFH, Urteil v. 
18.1.2024 - III R 5/23; veröffentlicht am 7.3.2024). 

Hintergrund: Nach § 66 Abs. 2 EStG wird das Kindergeld monatlich vom 
Beginn des Monats an gezahlt, in dem die Anspruchsvoraussetzungen 

erfüllt sind, bis zum Ende des Monats, in dem die 
Anspruchsvoraussetzungen wegfallen. Für jedes Kind wird Kindergeld 

gemäß § 64 Abs. 1 EStG nur einem Berechtigten gezahlt. Bei mehreren 
Berechtigten wird das Kindergeld demjenigen gezahlt, der das Kind in 

seinen Haushalt aufgenommen hat (§ 64 Abs. 2 Satz 1 EStG). Bei Bestehen 
eines gemeinsamen Haushalts können die Berechtigten untereinander 

den Berechtigten bestimmen, andernfalls kann auf Antrag die 
Bestimmung durch das Familiengericht erfolgen (§ 64 Abs. 2 Satz 2 und 3 

EStG). Ist das Kind nicht in den Haushalt eines Berechtigten 
aufgenommen, kommt es für die Rangfolge der Berechtigten auf die 

Zahlung einer Unterhaltsrente an (vgl. dazu im Einzelnen § 64 Abs. 3 
EStG).  
  

 

  

 


